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§ 124 ArzteG 1998 Ausschiisse
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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Der Vorstand kann beratende Ausschusse fur bestimmte Angelegenheiten einrichten.

2. (2)Fur alle mit der Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin oder zum Facharzt und deren Fortbildung
zusammenhangenden Fragen ist jedenfalls vom Vorstand ein Bildungsausschuf3 einzurichten. Mitglieder dieses
Ausschusses kénnen nur ordentliche Mitglieder einer Arztekammer sein. Die Festsetzung der Zahl der
AusschuBmitglieder erfolgt durch den Vorstand. Nahere Vorschriften Uber die Struktur und Aufgaben des
Bildungsausschusses sind durch die Satzung festzulegen.

3. (3)FUr mit der Prufung der Vertrauenswiurdigkeit @ 4 Abs. 2 Z 3 in Verbindung mit § 59) zusammenhangende
Fragen kann vom Vorstand ein beratender Ausschuss (Ehrenrat) eingerichtet werden. Die Mitglieder und
Ersatzmitglieder werden vom Vorstand nominiert. Nahere Vorschriften Gber die Struktur und Aufgaben des
Ehrenrates sind durch die Satzung festzulegen.

In Kraft seit 19.08.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/59
file:///

	§ 124 ÄrzteG 1998 Ausschüsse
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


